
ZOölibat tatsäc.  1C. eın einladendes, ehrliches Zeugn1s ohne
Hintertüren se1l ıne der bewegendsten Wortmeldungen
tLaAamMMtTte VO General der Weißen Väter Va  w} Asten Unser
Zölibat wird unglaubwürdig, wWwWenn nicht geDAaAIT 1st mıiıt
Armut und humilitas. Ich dies für eıne der ernstesten
ufgaben, die WITr angehen mussen. ÜDer Priesterrat Vomn

N Vn
Graz-Seckau hat bereits konkrete Pläne gefalst, w1e WIT unNns

1n der aNnzZCH Diözese damit beschäftigen können. Das heißt
also, 1124  5 mıt dem Zölibat ständig WAas machen MU:
Sonst wächst sich aus in GeIlZz, Verdächtigungen, nbe-
lehrbarkeit USW. Darüber nachzudenken nt sich, ar
Was tun, ist aber nicht mehr autschiebbar

weiß ure Sorgen, VOI em die kleinen, be
sonders ermüdenden: die Schwierigkeiten mıiıt dem Schul-
unterricht, mıiıt dem Zusammenleben 1n den Pfarrhöfen; die
Belastung VO  3 Entzweiungen 1n der Priesterschalift; die Pro-
eme, ıne gute Haushälterin nden, keinen Erfolg
sehen, krank se1in. habe keine Patentlösungen. Wir
alle mussen uns zueinander bekennen. So w1e WITr sind.
Mıiıt NsSserer Vergangenheit und mi1t uUuNseTeT Möglichkeit,
besser werden, tapferer werden, fröhlicher werden,
TömMmMmMEer werden. Dann sind WIT Leib Christi für diese
Welt.

Friedrich rat Vvoxn In der BRD, in Österreich und in der Schweiz wird 1m Rah-

Westphalen INnen 21Ner eJ0r1m des Strafre  es insbesondere auch ber
die Reform der einschlägigen Paragraphen zZzumx Schwanger-Wirksamer Schutz schaftsabbruch e  g und vielfach emotional ınd unsachlich

für das ungeborene diskutiert. Za diesem heißen ema bringen WIT zunächst
Leben Autfgabe die nüchternen Darlegungen der rechtlıiıchen TODIemMe MC
von Recht un einen Juristen. In späteren Beiträgen werden dann noch
Gesellschaft ere Aspekte dargelegt un praktische Hinweise geboten. Mit

diesen Beiträgen wollen WITr der Versachlichung der Diskus-
S10N, e1Ner problembewußten Meinungsbildung und der
praktischen Mitarbeit der Lösung der vielfältigen Auf:
gaben der betroffenen Menschen dienen. rted

Der westdeutsche Bundesjustizminister Gerhard Jahn hat
Oktober I19/1 der OÖffentlichkeit einen „Referentenent-

wurtf eines Füntten Gesetzes ZU!r eIiorm des Stratifrechts‘‘



unterbréitet. Daraus ist 1er VOI em die Neufassung des
Abtreibungsverbotes des 18 StGB VO  w Bedeutung. Poli-
tisch gesehen scheint dieser „Indikationenvorschlag“ 7z1em -
iıch isoliert; denn ach dem außerordentlichen Parteıtag
der Sozialdemokratischen Parteı ist deutlich, dafß die SPD
mıiıt überwiegender Mehrheit ıne stärkere Liberalisierung
des Abtreibungsverbots fordert, wonach Abtreibungen ın den
ersten drei onaten der Schwangerschaft grundsätzlich
straffrei sein sollen. DiIie Freidemokratische Partei
ihrerseits befürwortet schon se1ıt eıt angelehnt

die Vorstellung des „Alternativ-Entwurfes‘ e1ines Taf-
gesetzbuches* die sogenannte „Fristenlösung‘‘. E S
Es erscheint indessen ungewiß, ob sich 1n onnn eine parla- E S dmentarische ehnrhne: für die „Fristenlösung“ finden Jäßt;
denn etwa Abgeordnete der SPD lehnen i1ne weıt-
reichende Liberalisierung des Abtreibungsverbotes 4a4Uus Ge-
wissensgründen oder auft rund der nachteiligen Erfahrun-
SCH anderer Länder, die bereits eine solche oder aANNliche
Liberalisierung eingeleitet haben“, ab; bei der CDU/CSU 1Sst w 5 da
mıiıt Sicherheit auszuschließen, da{fß die „Fristenlösung‘“‘ mehr
als iıne andvo Befürworter finden wird. Andererseits 1st
jedoch och nicht abzusehen, ob und inwleweıt sich die
CDU/CSU A4US taktischen Erwägungen und Schlim-

verhindern ZUuI Jahnschen Indikationenlösung
bekennen wird. Somıit ware schließlich möglich, da{fß
es beim alten bleibt.

Stellungnahme Zur1 |dıe „Fristenlösung‘‘ geht auf das bereits erwähnte Mehr-
„Fristenlösung“ heitsgutachten der ‚„Alternativ-Professoren” zurück; das sind

16 deutsche und ausländische Strafrechtler, die 1ın unregel-
mälßigen Abständen den OINzıiellen Reformbemühungen
immer eiıne Nasenlänge VOTraus Reformvorschläge der
Offentlichkeit unterbreiten®?. Im Hintergrund der Reform-
gedanken dieses Mehrheitsgutachtens steht die Zielvorstel-
lung, mıit des Strafrechts einen wirksameren
für das ungeborene Leben erreichen, als bislang der
Fall 1st das sollte bei er Kritik unterstrichen werden.
Wiıe alle Überlegungen ZUT Reform des I8 gehen auch
die Verfasser des Mehrheitsgutachtens davon auS, die
soziale Wirklichkeit sich inzwischen weıt VO  } der Rechts-

Alternativ-Entwurt eines Strafgesetzbuches, Besonderer Teil, Straftaten
S. 75 4E
die Person, Erster anı hrsg. VO: Baumann u, übingen 1970, Oort

P  ‘ Hiıerzu Antwort des Bundesjustizministers auf eine Kleine Anfrage der
CDU/CSU betreffend die Problematik der Abtreibung, Tucksache m '}
MArTz 1971, 5 £f.

Hierzu Graf VO:  S alen. Soll die Abtreibung künftig straffrei seın?
ın Gründel Hrsg.), Abtreibung DIO un! CONTTaA, nnsbruck-Würzburg 1971,
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Rechtsnorm und 101710 entfernt habe, VOIl dieser 1U och sehr geringe
soziale Wirklichkei regulative Wirkungen auf das Sozialverhalten der Bürger

ausgehen. DiIies beweist sich der außerordentlich en
Zahl der illegalen Abtreibungen. Für diese werden miıtunter
och Phantasiezahlen genannt, die bei zwel bis drei illio-
1CH 1m Jahr allein für die Bundesrepubli liegen, w as nichts
anderes el als 1n Deutschlan jährlich drei Abtrei-
bungen auft 1ne Lebendgeburt kämen. Vorsichtigen Schät-
ZUNSCH zufolge bewegt sich die Zahl der illegalen Aborte

Jahr etwa zwischen 400 OOOÖO und 600 OOÖO. Be1 einer
jährlichen Gesamtziftter VO  w 400 OOO müßte 1m urch-
schnitt jede Frau 1n Deutschlan: 1n ihrem en minde-
StEeNS einmal eıne illegale Abtreibung VOIgCHOMMCN
habe:  n  4 während die Zitftfer VO  5 600 OQOOO etwa der 1n der
medizinischen Literatur akzeptierten Zahl Voxn zehn bis
ZWO TOMUlLlle der Gesamtbevölkerung entspricht”. Bundes-
Justizminister Jahn selbst als Obergrenze 500 OO0O und
als untere Grenze „Nnur  44 80 9008.
Dieser en Zahl VO:  5 Gesetzesverstößen entspricht 1n
gekehrter Proportionalität die etfektive Z ahl der polizei-
lichen Ermittlungen und die der Bestrafungen. ach einer
Statistik des Bundesjustizministeriums‘ ist die Polizeistati-
st1 se1it 1953 (6555 e] his 1969 ( 1005 Fälle) ständig
rückläufig; 1mM Jahr 1970 sind LU JD bekannt
geworden. Die Zahl der eftektiven Bestrafungen Jag 1969
bei 596, 276 Frauen Selbstabtreibung und
320 ersonen 24 Fremdabtreibung verurteilt worden
Sind, während in der eıt Vomn 1963 bis 1965 insgesamt
3621 Personen abgeurteilt wurden bei Selbstabtreibung 1in

V, der miıt einer Geldstrate oder mi1t einer ZUur[r

Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrate drei onaten?.
Daraus ist ersehen: DiIie Abschreckungswirkung des

I8 StGB 1Sst aum och vorhanden; 1ne Bestrafung ist
eın zufällig und widerspricht damit den Geboten der straf-
rec.  iıchen Gerechtigkeit.

Gesundheitsrisiko Weiter aber ist testzuhalten: Auf rtund der en esamt-
Z VO  5 illegalen Abtreibungen ist das Gesundheitsrisiko
für die Schwangere nicht unerheblich groß Als negatıve
Nebenwirkungen des Abtreibungsverbots sind VOI em Ge-
sundheitsschädigungen l und Todeställe eklagen. Die
Zahl derselben wird häufig jedoch hei weıtem hoch g-
griffen, obwohl zuzugeben ist, da{fß SCNAUC Angaben nicht

So Jachertz, 1n Deutsches Arzteblatt, ett 31 1971}
So Husslein, .‚edanken ZU) Abortusproblem, eb  A, eft 39° 1971} 224  \

Jahn, recht. Intormationen des Bundesministers der Justiz, NT. 1971),
Oktober 971
Vgl. Anm. Z\ S6 8 \Ob 0O Vgl Anm lI un! Anm.



erhalten sind. So 1st Z eispie. davon die Rede, die Zahl
der Todeställe liege jährlich allein 1n Deutschland bei
bis 0.000, und die Zitffer für die Gesundheitsschädigungen
könne aum überschätzt werden?. höchsten 1st 1n die-
SC Zusammenhang die gabe Vomn Maihofer, der meınt,
5000 bis „ODECT kurpfuscherischer Aborte‘‘ teststellen

müssen*® eın Indiz afür, miıt weilc uUuNgCNAUCH Zah-
len selbst „Alternativ-Professoren‘‘, denen auch a1lNoifer
za gearbeitet en In Wirklic.  eıt dürfte die Zahl der
Todeställe auf -TUN! einer illegalen Schwangerschaftsab-
rechung bei 1ÖO!  O bis A0} liegen”. Was die Zahl der VCI-

uteten Gesundheitsschädigungen angeht, 1st ftestzu-
halten DIie illegalen Eingriffe werden heute überwiegend
VO:  - Personen durchgeführt, die den ingri technisch be-
herrschen”, und 1sSt keineswegs S als gäbe LU

„Kurpfuscher‘“, die Küchentisch und Stricknade ausschliefß-
ich verwenden. Professor Husslein hat iın selinen statıst1-
schen Erhebungen festgestellt, daiß die Zahl der ersonen,
bei denen ach einem illegalen 1Ngr1. keine Gesun:  e1ts-
chäden beobachten J rund 75 ausmachte.

Wirksamerer utz Es kennzeichnet die Überlegungen des Mehrheitsgutachtens
des ungeborenen Lebens der ‚„Alternativ-Protessoren‘“, s61e mıiıt der iberali-

sierung des Abtreibungsverbots gleichsam ein „Geschätt‘“
machen wollen?. |die Schwangere soll als Voraussetzung
der Straffreiheit der Abtreibung 1E Beratungsstelle auf-
suchen, VO  5 der S1e 1n sozlaler, materieller und psychischer
Hinsicht Rat un annn und gegebenfalls C1-

halten wird. Dadurch erhotien sich die Vertasser ıne gUun-
stıige Auswirkung auf das Tatverhalten der Schwangeren,
wobei immer wieder auf die recht DOS1t1V anmutenden Er-
fahrungen 2A2US Basel hingewiesen wird!*. Insgesamt erhoiten
die Befürworter der ‚„Fristenlösung‘‘, das Stratirecht auft
diese Weıse, ÜHTeC Liberalisierung un!: Einschaltung

Hıerzu Kühnert, der Abtreibungssumpf soll trockengelegt werden, ın
Frankfurter Allgemeine Zeıtung, NrT. 81 1970)

So Maihofer, Gesetzgebung und Rechtsprechung 1m Spannungsfeld VON
Staat und Gesells:  aft, Das Rechtswesen, Lenker oder Spiegel der Gesell-
aft, ünchen 1971, 31 I 47

Vgl Anm Zr 1)ort werden nach Ermittlungen des Statistischen Bundes-
für 196/ 1ın der überhaupt 1U Todeställe registrlert, 1n denen

als Todesursache „Fehlgeburt m1t Seps1is“ angegeben WAäal,. Hınzu wel-
tere 115 a.  e 1n denen als Todesursache „Komplikationen während der Wwan-
gerschaft“ angeführt Innerhalb dieser Fallgruppe mıiıt einer gew1ssen
Fehlermarge sind die Todeställe VEIMULCH, die auf eine egale Wan-
gerschaftsunterbrechung zurückzuführen sind. Die Zahl er 1m er VO.  -
bis Jahren 1n 967 verstorbenen Frauen betrug 11UI
12 Ebd., vgl auch Husslein, 2249

Vor em andı robleme und liegen einer Reform des S 218
StGB 1n heutiger Sicht, 1n Gründel,

SO Boeckle, Der Katholische Gedanke, Bd 1970) DE ana| werden
für 969 olgende Zahlen gemelde: 338 Begutachtungen, Ab ruch 1n Fällen,
negatıve Begutachtungen 167 a  eI 73 a.  eI 1n denen die Begutachtung abge-
brochen, die Abtreibung möglicherweise woanders dur!  geführt worden iıst
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kriminalpolitisch effektiver Hiltsmaßnahmen den Schutz des
ungeborenen Lebens wirksamer als bisher gewährleistet.

edenken Dem stehen jedoch gewichtige edenken Zu-
die „Fristenlösung‘ nächst ist auf eın verfassungsrechtliches Argument hinzu-

weılsen, das Te1LLC nicht unumstriıitten ist ‚„Dieses Rechts-
gut (des werdenden Lebens] steht unter dem Schutz des
Grundgesetzes  1115. Denn „Leben 1st Voraussetzung PCISONAa-
ler X1SteNz und damit der Personenwürde, die 1 Mittel-
punkt 1NSCICS verfassungsrechtlichen Wertsystems steht. Der
moderne Staat konstituiert sich geradezu als Einrichtung
A Schutz des Lebens seliner Bürger“. Deshalb mu{fß das
Tatbestandsmerkmal ‚ BeEDEN! des Artikels 2, Absatz I1
Grundgesetz SO ınterpretiert werden, dafß CS 1 weıtest-
möglichen Umfang geschützt wird‘‘.
er diesen verfassungsrechtlichen edenken die
„Fristenlösung‘‘ gilt och eine weıltere Überlegung: DIie
Straffreiheit der Abtreibung innerhalb der ersten drei
Monate 1st 1ne eın willkürliche Festlegung. Dadurch wird
1n der Offentlichkeit der fatale 1NAdrucC erweckt, als SEe1 das
mMenNsC.  iche en 1n den ersten drei Onaten nicht schutz-
bedürftig. Es besteht deswegen die Gefahr, Ild 11 allge-
meınen Wertbewußtsein der Gedanke die Schutzwürdig-
eıt des werdenden Lebens während dieser Phase allmählich
schwinden würde  IIIG. Von da ware dann 1U noch eın
konsequenter chritt weıter, das en während der
ten Schwangerschaft nicht mehr VO  5 ST  cn
schützen. I )as ware dann die Euthanasie. Angesichts der
allenthalben emotional aufgeheizten Debatte und der Kam-
pagne*‘ den 185 gilt ohnedies jetz schon die ange
rage „War Hitler LU seiner elit voraus?“
Dıe Berechtigung dieses egenarguments olg außerdem
daraus, da{fß die Verfasser des Mehrheitsgutachtens die Voll-
machten und Rechtsmöglichkeiten der oben erwähnten Be-
ratungsstelle”® cehr stark beschnitten en Diese darf
keinerlei ‚Wang auf die Schwangere ausüben; die Schwan-
SCIC braucht 1Ur ıne Stippvisıte dort vorzunehmen, sich
eın estat abzuholen, sich Straffreiheit für die Abtrei-
bung erkauten. Deshalb entscheidet 1n dieser ftundamen-
tal wichtigen rage des staatlichen Schutzes tür das mensch-

10 Jahn, Anm.
Ebd
Vgl Stern, Junı 1971, mit dem Bekenntnis der 374 Frauen, abgetrieben

aben; vgl. Hafjfjfner, Gebärzwang ist unsittlich, Stern, Juniı 1971,
126  3 ders., Der Fötus ıst eın Mensch, Stern, August IA
Hıerzu 1m einzelnen: Alternativ-Entwurf 105, n Ziftfter Z ZUTI Begründung,

vgl. eb  A, Z wobei anzumerken 1st, sich das Minderheitengutachten für
die Einrichtung einer ärztlichen QCuta!:  erstelle ausspricht. Deren Kompetenzen
sind weitreichender als die Begutachtungsstelle 1m Entwurf VO:  - Jahn, der 1LLUI
einen öffentlich bestellten Arzt als Cutachter vorsieht.
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IC Leben nicht mehr das Recht, sondern die andelnde
selbst*?. Damit aber bal das Recht ab, kapituliert VOT
de mentgegenstehenden illen der Schwangeren. IBER annn
nicht hingenommen werden.

Ausländische Es 1st leider innerhalb des vorgegebenen Rahmens nicht
Erfahrungen mit möglich, bedenkenswerte Einzelheiten auf rund der ETr
liberalisierter ftahrungen anderer Länder mit einer liberalisierten OTIt-
Abortuspraxis praxıs Jer auszubreiten*®. Es annn 1U auf ein1ıges Wesent-

C hingewiesen werden: In Ungarn übersteigt die Zahl
der Abtreibungen bereits die der Lebendgeburten; zudem
sind dort zunehmende Sterilität, rIhöhung der geburtshilf£-
lichen Komplikationen und steigende Zitfern VO  - Frühge-
burten beobachten, die auf die Liberalisierung des Aborts
zurückzuführen ind“. In New York betrug die Zahl der
‚„‚legalen‘“ Abtreibungen 1m ersten Jahr der Liberalisierung
165.000“, wobei anzumerken lSt, nifolge der en
Preise eın Rückgang der weiterhin als lNegal anzusehenden
Abtreibungen nicht testzustellen ist“® In Großbritannien
nehmen die Zahlen tür die „legalen“ Abtreibungen VO  -

Jahr Jahr Dabei ist VO  - Bedeutung, da{fß die Pro-
zentzahl der Jedigen, berufstätigen Schwangeren
ahren, die 1Ne Abtreibung verlangen, sprunghaft angestle-
SCH 1St. Es 1st nachgerade 5 daß liberalisierte Abortpraxis
ungewollte Schwangerschaften Provozlert aus Leichtsinn,
Bequemlichkeit, 1in den seltensten Fällen auf IUn echter,
menschlicher Not® Auftfallend 1st auch, da{iß die Zahl der
Todesfälle nifolge „Jlegaler““ Abtreibungen keineswegs uUuNeT-
heblich 1st. Das englische Gesundheitsministerium tellte
fest, da{fß die Zahl der Todeställe nfolge VO  5 egalen und
illegalen Aborten nicht rückläufig sSe1 und dafß die Zahl der
ıne Hospitalisierung ertordernden Spontanaborte (also regel-
mäfßig krimineller Aborte) weiterhin konstant se1
Zusammentassend 1st 1 Hinblick auf die „Fristenlösung‘

Minderheitengutachten, a.a.0 37.
Hiıerzu Schweizer Ärztezeitung NrT. 1970) 1315 .. teilweise wiederge-geben 1n : Die Welt, NrT. 140 vgl auch 1e Übersicht NT. 131 1971),/, 1n : Die Welt, „Abtreibung 1n (Jst und West“”.
Hıerzu auch Husslein, 4.a3.0. 2253
Frankfurter Allgemeine Zeitung, NT. 148 1971)
Hıerzu The Christian Sc1IeENcCE Monitor, Abortion-reform S,  y Januar971 6, darın werden Preise zwischen 200 und 750 S-Dollar geENaNNT.
Vgl Katholische Nachrichtenagentur, NrT. 151 1970), tür 9270 mi1t einem

Anstileg W gegenüber 1969 gerechnet wird; vgl auch die Angaben 1n
Die Stimme der Familie, Nr. S— 1971}
9  a Vgl Die Welt, NT. 140 1971) berichtet wird, wıe die englischenGynäkologen Z liberalisierten Abtreibungsgesetz stehen: Nur 1er Prozent
befürworten „abortion upon demand“ (Abtreiben auft Verlangen]); Prozent
sind für eiıne wesentlich restriktivere Fassung des Gesetzes und VOI em für
eine Bese1itigung der sozialen Klausel Zur Stellungnahme der deutschen
Gynäkologen, vgl. Deutsches Arzteblatt, eftt 1971), 1481 f

1€. Schweizer Arztezeitung, NT. 1970) 1318
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anzumerken: Eine Freigabe der Schwangerschaftsabbrechung
1n den ersten drei oOnaten verstöfßt den verfassungs-
mälsig gebotenen Schutz des werdenden Lebens; eine enNt-

gegenstehende Moralauffassung taucht er nıicht akzep-
tiıert werden, weil iNnsoweıit keinen legitimen uralıs-
1LUS gibt. {IIie reigabe der Abtreibung ach Maißgabe der
„Fristenlösung“ verdunkelt den Schutz für menschliches
Leben 1 Wertbewulsitsein der Bevölkerung. { die TIaNrun-
SCH anderer Länder lassen annehmen, dafßß 1 Fall eiInNer
weitgehenden Liberalisierung die Gesamtzahl der Abtreibun-
SCH ansteıgen würden, während die illegalen Aborte
mindest 7zunächst nıicht zurückgehen würden und auch
nicht damit rechnen ware, da{fß die negatıven eben-
wirkungen des 18 (Gesundheitsschädigungen und Todes-
fälle) wesentlich verringert werden könnten, weil 1mM End-
ergebnis keine Abtreibung als gefahrlos bezeichnen ist““.
Positiv gesehen würde also nichts erreicht, aber der Schutz
des ungeborenen Lebens würde abgebaut.

Zum Referentenent- Zunächst 1st VO  5 ernebliıcher Bedeutung, dafß 1 Retferenten-
wurf 18 StGB entwurt nicht mehr VO Schutz des menschlichen Lebens
das rtroblem der e das Strafrecht die Rede ist, sondern 1Ur VO Schutz
Nidation der Schwangerschaftft. Der Begrift Schwangerscha 1st relativ

eliebig definieren, der Begriftf ‚„menschliches Leben‘‘
aber 1st eın biologisch festliegendes Faktum, das keine
Grenzverwischung duldet. Es 1sSt insoweıit bezeichnend, daß

218, Absatz des Referentenentwurtfs icht mehr den Be-
gınn des menschlichen Lebens malißgebend se1n Jäßt SO11-

dern w1e (0)8:4 definiert: „Di1ie Schwangerschaft beginnt,
bald die Einnistung des befruchteten Tes 1n der Gehär-
mutterschleimhaut abgeschlossen S Damıit 1st klargestellt,

jede Abtreibung bis 7A00 berühmten 13 Tagll tatbe-
standsmäßig nicht die Vernichtung menschlichen Lebens
1st. S 1st vielmehr ein strafrechtlich gesehen irrelevanter
Vor  S'  T,  ang ach dem de M1N1ım1s 110  w praeftor.
ber 1st zunächst außer Streit, schon ach der Be-
iruchtung menschliches Leben vorhanden ist. on 1n die-
S eitpunkt sind genetisch betrachtet alle 1gen-
tümlichkeiten und Anlagen des späateren Individuums voll
und endgültig vorhanden.
Viele Moraltheologen und Anthropologen welsen 1L1UI12 dar-
auf hin Es se1 intach nicht vorstellbar, da{ß 1n einem e1ıt-
punkt der menschlichen Ex1istenz die k Animation bereits VOI-

SO auch Husslein, 4:9:6) 205 Bel Husslein tindet sich auch der interessante
Hınwels, daiß CI CS als nachgewiesen ansieht: Be1l lLiberalisierter Abortpraxis sinkt
die Bereitwilligkeit, kontrazeptive Mittel oder ethoden anzuwenden (ebd.
225
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SCHOMMECN sel, 1n dem 1ine Mehrlingsbildung infolge einer
Entwicklungsstörung och nicht ausgeschlossen se1l ISt die
unbestreitbare Tatsache der Unteilbarkeit könne ZUT Voraus-
SEIZUNS der Anerkennung der Individualität emacht WC1I1-

den; diese SEe1 aber EeTrTSst in dem Zeitpunkt erfolgt, in dem die
Nidation abgeschlossen ist also etwa nach dem I Jag
der Befruchtung”®. Für Franz Böckle steht eshalb die
„Krage ach der Existenz menschlichen Lebens un einem
posıtıven Zweiftfel‘. Infolgedessen mUusse der sittliche Ent:
scheid In dieser rage den sicheren Weg gehen, das el
Individuelles, menschliches en und damıit Leben eiINes
leibgeistigen Menschen ist GTSE ach der Beendigung der
Nidation gegeben“®.
ber die Frage bleibt Was 1sSt vorher? Was 1St Mensch-
liches, aber nicht individuelles Leben? Nur eın pluripoten-
tes Gewebe? Hat Sebastian Haftffner denn recht, der In die-
0 Zusammenhang VO  ; einer ‚Qualle“ oder e1iner ‚„Kaul-
quappe spricht?
im Hintergrund der Überlegungen Z Vorverlegung des
strafrechtlichen chutzes stehen erklärtermaßen die ATgu-

die Verwendung VO  a} Sog!  ichn „Nidationshem-
mern“ Pille danach, Spiralen, Spangen etc.) sollen nicht als
Abtreibungsinstrumente oder -methoden bezeichnet und
ihre Verwendung demzufolge bestraft werden. Das INas eın
legitimes Anliegen sein. ber die gefundene egelung
chießt weıt ber das Ziel hinaus. Denn 1n Zukunift würde
Ja auch ıne Ausschabung ZAUE WEeC der Vernichtung
menschlichen Lebens immer dann straffrei se1In, WCIiLN S1€e
ın den ersten E agen erfolgt. Damit würde der Schutz des
ungeborenen Lebens VOI em 1m Anfangsstadium
einem „Feilschen Stunden‘“‘. Niemand annn sicher
obh 1ne Nidation bereits abgeschlossen ist.

Schwierigkeit Gerade die Arzte und Juristen wIissen, w1e csechr S1e besonders
der Feststellung bei den SsSogenannten „Frühstabtreibungen‘ auf die Angaben

der Schwangeren angewlesen Sind. Da sich aber die FExistenz
einer Schwangerschaft erst relativ sicher ach dem I Tag
ach dem Ausbleiben der ersten Regelblutung ach der Be
fruchtung diagnostizieren Jäßt ware praktisch UTCcC die VOI-

geschlagene egelung des 218, Absatz StGB die Strat
tfreiheit der Abtreibung in den ersten vier ochen gegeben.
Das aber 1st eine unerträgliche Bedrohung des Lebensrechts
des Ungeborenen, 7zumal juristisch sehr leicht möglich
ware, den estrafrechtlichen Schutz des ungeborenen Lebens

gerschaftsabbru A2US moraltheologischer Sicht, Gründel, 4.a.0
Hınweise bei Gründel, Die bedingte strafrechtliche reigabe des Wan-

e, 1n Kepp-Koestler, Empfängnisverhütung AUS Verantwortung,



erhalten und die Verwendung Vomnl „Nidationshemmern“
etratfrei stellen; 114  5 müßte 1L1UT testlegen: {dıie Verwen-
dung VO  5 Nidationshemmern ist eın stratbares Unrecht.
Dann ware klargestellt: S1e unterliegen, W as ihren CDTAUC
angeht, der Gewissensentscheidung des einzelnen, alle ande-
1C1H Formen der „Frühstabtreibung‘ aber wären weiterhin
Unrecht, und der Schutz des menschlichen Lebens waäre
‚ab OVO  44 VO  - staatswegen gewährleistet.

elche Indikation? In dem Referentenentwurf 1St die medizinische Indikation
wesentlich weıter gefaßt als bisher alt bislang die medi-
zinische Indikation als Rechtfertigung bei unmittelbarer (e-
tahr tür Leib oder en der Schwangeren, soll S1€e Jetz

DIie medizinische als anspruchslosestes Krıteriıum ausreichen, da{fß die „Gefahr
Indikation einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des Gesundheits-

7zustandes‘ der Schwangeren besorgen 1st S 219) Dabei
Sind die „gegenwärt1g und künitig erwartenden Lebens-
verhältnisse‘“ der Schwangeren berücksichtigen. Damit
aber kommt nicht 1LUT en sozlales Element (die soziale
Indikation 1m medizinischen Gewand) 1NSs pIEL, sondern
ist auch überaus raglich, W as einzelnen I  esund-
heitszustand“ verstehen ist. endet = die Deftinition
des Gesundheitsbegriffs ach Mafßgabe der Weltgesundheits-
organısatıon . dann ist Krankheit die Norm, dann 1St
keiner gesund. Auf die medizinisch indizierte Abtreibung
angewandt, el das 1 )a jede Schwangerschaft m1t Be-
schwerden verbunden ist, könnte jede Abtreibung medizi-
nisch indiziert un:! strafrechtlich gerechtfertigt werden.
i ese Schwierigkeit wird dadurch och vergrößert, dafß eın
ötfentlich bestallter Gutachter nicht der Amtsarzt die
medizinische Indikation 1n einem schritftlichen Gutachten
„bestätigen‘“ mu{ Es 1st aber eı keineswegs klar, ob die-
SCT Cutachter LLUI DCI Ferndiagnose se1in QCutachten erstellt,
oder ob A die Schwangere celbst untersuchen mu{ Zudem
ann die Schwangere Jlange suchen, his sS1e ein positives
Gutachten erhalten hat. { die Ablehnung des Gesuchs
also nicht ZU. Rechtsverfahren sondern einem ill-
fährigeren Ärzt

Die ethische uch das Vorliegen der „ethischen Indikation‘“ mufß un!
Indikation das 1st 1n der lat verwunderlich VOIL dem erwähnten

medizinischen GCutachter SCHT1  C bestätigt werden. Die-
SCI mu{( a1lso allein 1mM Vertrauen auf die gabe einer
Schwangeren, nicht erhärtet IC Nachfrage bei der Poli-
Z7e1 feststellen, ob die Schwangerschaft auf einem Not-
zuchtverbrechen EeIu. oder ob s1e der Schwangeren ın
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einem willens und widerstandsunfähigen Zustand aufge-
ZWUNSCH, das Ergebnis einer nicht einverständig M-

künstlichen Insemıinatıiıon ist oder Aaus einem rechts-
widrigen Vergehen einem Kind resultiert. Gerade 1er
wird eutlich, die gesetzliche Ausnahmeregelung Z
Mißhbrauch ausgenützt werden annn DiIie Lüge der Schwan:

beseitigt den stratfrechtlichen Schutz des Ungeborenen.
Sicherlich, <ibt Härtetälle, das sSe1 unbestritten. ber diese
sind ebenso miı1ıt den bisherigen Mitteln des Strafrec. 15s
bar w1e die der medizinischen Indikation. Gerade die
medizinische Indikation Vorliegen von Zzwel gleichlau-
tenden, befürwortenden Gutachten, die VO  ; Arzten erstellt
werden, deren Bestallung sich ach Landesrecht richtet
hat sich Vorliegens einer gewlssen „Geographie“ be:
währt. S1e sollte eshalb 1 gegenwärtigen Ngl Rahmen
(Gefahr tür Leib oder Leben] beibehalten werden. Hinsicht-
ich der „ethischen Indikation“ 1st anzumerken: Es sollte
erst einmal ermittelt werden, ob für iıne gesetzgeberische
Ausnahmeregelung überhaupt eın gesetzgeberisches Bedürf:
N1s besteht Dieses 1st bislang keinestfalls nachgewiesen; 1
Gegenteil, ® wird die echten einer olchen Indika-
107 als ausgesprochen „selten‘“ ezeichnen mMUSSEN. Sollte
aber eın olcher Fall die Justiz beschäftigen, 1st ohne
weıters möglich, 1ın echten Härtefällen dergestalt helfen,
dafß bei einem tatsächlichen Verstofß den I8 StGB
dann das Verschulden entfallen könnte, weil e1in NOTIDMSC-
mäßes Verhalten der Schwangeren un den obwaltenden
Umständen schlechterdings icht zumutbar Wl

ıe eugenische Nicht minder problematisch 1sSt die Regelung der eugen]-
Indikation schen Indikation 1 Referentenentwurtf S 219, Abs 30

Sicherlich, die pränatale Medizin hat ethoden entwickelt,
Chromosomschädigungen des OTtfUus etwa VO e1lt-

punkt des vlierten Monats der Schwangerschaft festzu-
tellen Izum Beispiel bei Mongolismus]). ber 1st och
nicht möglich, exakt ermitteln, wWw1e ausgeprägt die Schä-
digung se1n wird. Soll deswegen 1n jedem Fall die Abtrei-
bung gerechtfertigt se1n Zudem beruht die überwiegende
Anzahl der genetischen Schädigungen des Embryos auf all
gemeınen Infektionskrankheiten, Masern, Röteln, schwerer
rıppe Eie Sprechen 1n all diesen Fällen „dringende
Gründe‘‘ für die erwartende Schädigung, obwohl deren
Ausma{®ß 1m einzelnen SaIi nicht diagnostizieren ist?
Und 1st die (:;renze 7zwischen einer „mnicht behebbaren
Schädigung des Gesundheitszustandes‘‘ (des Kindes} und
einer unerheblichen, behebbaren Schädigung? Die Statist1-
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ken VCISASCH, Ss1e widersprechen einander. Soll eshalb der
PUIC erdacht einer Schädigung ausreichen? Und dies 1n
einer Zeit; 1n der die umweltbedingten Schädigungen immer
mehr zunehmen, die Zahl der Geisteskrankheiten ständig
wächst? Mir scheint, die Normierung der eugenischen Indi-
kation 1st der erste chritt auf dem Weg ZUTLI Euthanasie,
ZAU ixiıerung des Rechtes des Starkeren, des Reicheren, des
Gesünderen. Das ann keinestalls hingenommen werden.
In diesem Zusammenhang verdient noch abs:  1ießend fest-
gehalten werden, Jahn VOTI kurzem iın einem Inter-
1eW einen „qualitativen Unterschied“ zwischen geborenem
und ungeborenem Leben herausgearbeitet hat“® Dies Z
zugleich der IsSte Schritt einer Kehrtwendung se1n und den
taktischen Übergang Z „Fristenlösung‘‘ bedeuten. Davon
aber abgesehen, scheint der Hınweils auf einen solchen
„qualitativen Unterschied“ zwischen ungeborenem und g ‚—
borenem en symptomatisch für die Geisteshaltung unNnSsSe-

LT eıt S1e hat die TIUFL VOT dem Leben verloren, be-
sonders VOI dem schutzbedürftigsten eben, dem Leben des
Ungeborenen. Und das wird icht ohne Folgen leiben

Jahn, 1n Katholische Nachrichtenagentur, 19. November SA Nrt. 21


